
K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

67/79

68/17

67/105

67/81

67/44

67/28

67/16

66/6

152/1

327/42

67/88

67/54

67/80

67/69

67/43

68/30

67/93

67/72

Hinter der Kirche

67/102

67/85

Unter dem Estenberge

63

31/1

102/1

154/5

74/4

67/89103

67/90

67/27

67/71

67/29

67/73

67/17 67/15

105/3

60

34/2

16/1

41/3

67/91

67/74

67/104

67/26

67/24 67/136

67/100

106/4

102/2

67/14

67/19

59

150/25

74/6

81/2

335/153

Aufm

67/25

67/83

67/96

67/59

67/47

67/23

67/84

67/99

67/135

67/101

Hinter der Kirche

61

Aufm Kampe

81/3

86/2

92

74/5

50

67/67

67/41

67/55

Hesseborn

68/1

67/94

67/82

67/58

67/97

67/98

67/86

Hinter der Kirche

Am Estenberg

67/12

67/18

31/2

Auf der Lehmkuhle

85/2

34/3

67/87

67/42

67/92

67/70

67/45

67/57

67/95

67/103

67/133

67/134

67/61

67/62

64/3

66/3

Aufm Kampe

42/1

40/1

153/9

41/2

48/2

67/68

67/56

67/46

67/30

67/20

58

Unter dem

62

66/4

64/4

39

20

4

26

9
5

9

7

Kirche

10

14

14

31

33

3

1A

7

35

6

21

18

37

3

1

13

7

9A

10

8

24

39

23

2
1

8A

4

17

5

5

22

19

1

11

12

8

16

9

12

17
15

3

Kirchstr.

Diemelblick

Diemelblick

Sonnenweg

Diem
elblick

Treppenanlage

Treppenanlage

Treppenanlage

392

392

392

392

390

390

390

38
9

389
389

389

389

400
.5

400.5

400.5

400.5

406.
5

406.5

406.
5

397
.5

397.5

397.5

397.5

392
.5

392
.5

392.5

392
.5

396.5

396.5

396.5

396.
5

399

399

399

399

398

398

398

398

403.5
403
.5

403
.5

40
3.5

403.5

403.5395.
5

395.5

395.
5

395.5

404
.5

404.5

404.5

404.5

404.5404
.5

393.5

393.5

393.
5

393.5

399.5

399
.5

399.5

399.5

394

394

394

394

408

408

408

397

397

397

397

398.5

398.5

398.
5

398.5

403

403

403

403

409

409

401.5

401.5

401.
5

401.5

396

396

396

396

40
7.
5

407.5

407
.5

407

407

407

388.5

388
.5

38
8.5

388.5

410
.5

41
0.541
0.5

410.
5

410.5

394.5

394.5

394.
5

394.
5

395

395

395

395

402
.5

402.5

402.5

402.5

386.5

386.5

387

38
7

387

38
7

387

38
7387

387

387

387

40
5

405

405

405

405405

393

393

393

393

390
.5

390.5

390
.5

390.5

400

400

400

400

408.5

408.5

406

406

406

40
6

406

405.5

405.5

405.5

405.5

401

401

401

40
1

387
.5

387.5

387
.5

387.5

387.
5

38
8
388

388

388

388

388

39
1.5

39
1.5

391
.5

391.5

409
.5

409.5

40
9.
5

409.5

391

391

391

391

386

386

389
.5

389
.5

389.5

402

402

402

402

410

410410

404

404

404

404

404
404

403,74

Sondergebiet [SO 1]

GR = 550 m² 400 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 2]

GR = 550 m² 400 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO3]
GR = 550 m² 401 m.ü NHN
TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 4]

GR = 550 m² 407,5 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 5]

GR = 550 m² 408,5 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 6]

GR = 550 m² 413,5 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 8]

GR = 550 m² 414,5 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 7]

GR = 550 m² 414 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, 3 - 6°

Sondergebiet [SO 9]

GR = 650 m² 420 m.ü NHN

TH = 9,0m FH = 10,0m

PD, FD ≤ 12°

394,43

395,84

389,32

389,56 392,65

404,44

404,33

407,08

[1.17] Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen (z.B. Wege, Parkplätze) ist energiespa-
rend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Maß zu reduzie-
ren. Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen ab-
strahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernstein-
farbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400, max. 3000 Kelvin. Flächige Fassa-
denanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem 
Lichtstrom höher als 50 Lumen sind unzulässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder "Smarte 
Technologien“ ist die Beleuchtung auf die Nutzungszeit zu begrenzen. Nicht zuässig sind flächige Anstrahlungen ohne 
Informationsvermittlung. 

Ü B E R S I C H T S P L A N  o . M .

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

Orketalstraße 9
35104 Lichtenfels
06454/9199794

O rts te il H e rin g h a u s e n

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, der Behörden gem. § 4 (1) BauGB
und Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander § 2 (2) BauGB

G E M E I N D E  D I E M E L S E E
3 . Ä n d e r u n g  d e s  B e b a u u n g s p la n e s

N r. V I/ 7  " H in te r d e r K ir c h e "

Im Auftrag der 
GEMEINDE DIEMELSEE
Am Kahlenberg 1
34519 Diemelsee

PLANUNG: 13. 03. 2023
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

V O R E N T W U R F

Öffentlich bekannt gemacht:                   14. 12. 2021  

[4.1] AUFSTELLUNGSBESCHLUSS [§ 2 BauGB]:                     12. 02. 2021

Die G e m eindevertretung hat in ihrer Sitzung a m 12. 11. 2020 die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. VI/7 "Hinter der Kirche" in der Gemarkung Heringhausen (Diemelsee) gem. § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen.

[4.5] SATZUNGSBESCHLUSS

[4.2] BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT [§ 3 (2) BauGB]
Öffentlich bekannt gemacht:                    14. 12. 2021    
Möglichkeit zur Einsichtnahme:       vom 22. 12. 2021 bis einschl. 25. 01. 2022

[4.3] BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN [§ 4 (2) BauGB]
Mit Schreiben vom:                   21. 12. 2021  

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sowie die Stellungnah-
men der Träger öffentlicher Belange am 07. 12. 2021 geprüft. Das Ergebnis über die Berücksichti-
gung der Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 07. 12. 2021 mitgteilt.

IV. AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

[4.4] PRÜFUNG DER ANREGUNGEN                 12. 11. 2020

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung nach § 10 (4) 
BauGB eingesehen werden kann, ist am 12.  11.  2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit 
der Bekanntmachung ist die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VI/7 "Hinter der Kirche" wirk-
sam geworden.
Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Diemelsee unter Dar-
legung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach§ 214 (2a) BauGB beachtlich sind.

[4.7] INKRAFTSETZUNG

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

N A C H RIC H T LIC H E  Ü B E R N A H M E N  U N D  HIN W EIS E  [§ 9 Abs. 6 BauGB]

TEIL A  P L A N Z EIC H E N  U N D  T E X T F E S T S E T Z U N G E N TEIL B  P L A N Z EIC H N U N G  

I. B A U P L A N U N G S R E C H T LIC H E  F E S T S E T Z U N G E N  [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich festge-
setzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 23 435,50 Quadratmeter.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  [§ 9 Abs. 7 BauGB]

ART DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO]

[1.1] Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 10 BauNVO als "Sondergebiete [SO], die der Erholung dienen" fest-
gesetzt.

Sondergebiete, die der Erholung dienen  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 10 BauNVO]
SO

[1.2]

[1.3] Für die Sondergebiete, die der Erholung dienen, wird gem. § 10 Abs. 2 BauNVO die Zweckbestimmung "Fremdenver-
kehrswesen, hier: Ferienwohnungen in einer Apartmentanlage"  festgelegt.

ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

[2.1] In den Baugebieten sind die Dächer der Hauptgebäude als Pultdach (PD) in einer Neigung von mindestens 3 Grad und 
maximal 6 Grad auszuführen. KAMPFMITTEL

DENKMALSCHUTZ

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE

VERWERTUNG VON BODENAUSHUB

[3.1] Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen zu unterbrechen und das Regierungsprä-
sidium Kassel bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

[3.2] Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettres-
te entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

[3.3] Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen sofort zu unterbrechen und der Kampfmittel-
räumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

[3.4] Bei der Verwertung des im Rahmen der Bauarbeiten anfallenden Erdaushubs sind die Randbedingungen der "Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beurteilung von 
Aufschüttungen und bei Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Böden" vom 27.10.2015 (StAnz. Nr. 46/2015, S. 1150) zu beachten. 

GEMEINEVORSTAND
 DER GEMEINDE DIEMELSEE

AD O RF,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bauamt)

GEMARKUNG HERINGHAUSEN
FLUR 002
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 13. 03. 2023

ÄNDERUNG
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

LIC HTENFELS,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bioline).

MASSLEISTEMASSLEISTE

0 100

BELEUCHTUNG
[3.5] Die Beleuchtung von Wegen und Zufahrten sollte in Form einer intelligenten Beleuchtung ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Beleuchtung im Ruhezustand 

bis 22:00 Uhr maximal 10 Prozent der Beleuchtungsstärke aufweist. Nach 22:00 sollte eine technische Vorkehrung vorgesehen werden, die die Beleuchtung nur bei 
Benutzung der Wege aktiviert.FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

VERKEHRSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Private Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) [1.14] 

SONSTIGE PLANZEICHEN
[1.23] Flurstück mit Flurstücksnummer und Flurstücksgrenzen

(Flurstück mit Zuordnungslinie und Flurstücksgrenzen)
103/24

101/25

[1.18] Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere, insbesondere von Vögeln, ist es nicht zulässig, Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebü-
sche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen o-
der zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen o-
der zur Gesunderhaltung von Bäumen. Zum Schutz von Höhlenbrütern und Fledermäusen ist vor der Fällung von Bäu-
men, insbesondere von Höhlen- und Quartierbäumen, eine Besatzkontrolle durch anerkannte Gutachtende durchzu-
führen.  

[1.20] In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege für den nicht motorisierten Verkehr in wasser- und luftdurchlässigem Auf-
bau herzustellen, sofern dem keine wasserwirtschaftliche oder -rechtliche Belange entgegenstehen.

101/23

[1.25] Grenze der Flur

[1.26] Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb des Baugebietes

Nutzungsschablone

[1.24] Gebäude (für Wohnnutzung, Wirtschaft oder Gewerbe) mit Hausnummer6

[1.4] Als Art der baulichen Nutzung ist allgemein zulässig:
• Bauliche Anlagen für Ferienwohnungen, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung 
   für den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Per-
   sonenkreis zur Erholung dienen, 
• der Eigenart des Gebiets entsprechende Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebiets (auch Speise- und 
  Schankwirtschaft), Sport- und Spielanlagen sowie mit der Hauptnutzung in Verbindung stehende Geschäfts-, Büro und 
  Verwaltungsräume,
• die für die Erschließung der Baugebiete erforlichen baulichen Anlagen und Nebenanlagen sowie Stellplätze, Zufahrten, 
  (Tief-)Garagen für den durch der zulässigen Nutzungen verursachten Bedarf und Anlagen zur Energiegewinnung.

GRÜNFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

[1.15] Private Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

[1.16] Für die privaten Grünflächen wird die Zweckbestim mung "Parkanlage"  zur öffentlichen Nutzung festgelegt. Unterge-
ordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind allgemein nicht zulässig.

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 - 21 BauNVO]

[1.5] Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch Festsetzung
der überbaubaren Grundfläche sowie Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Die Höhe baulicher Anlagen darf die in 
der Planzeichnung dargestellte zulässige Gesamthöhe (GH) in Meter, bezogen auf das Normalhöhen Null (NHN) als 
Bezugspunkt für das Deutsche Haupthöhennetz 2016, nicht überschreiten.

[1.6] Für die Sondergebiete [SO] wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:
[1.6.1] Die zulässige überbaubare Fläche der Baugrundstücke beträgt 550 Quadratmeter. Die maximal zulässige Grundfläche 

darf durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3. BauNVO bis zu 
50 von 100 überschritten werden.

BAUWEISE UND STELLUNG BAULICHER ANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[1.9] Die Bauweise wird als offene Bauweise (o) festgesetzt. 

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][1.13] 

überbaubare Grundstücksfläche

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[1.12] Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt.

[1.10] In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen errichtet. Die Länge der Hausformen darf 50 Meter nicht überschreiten. An den Grundstücksgrenzen gelten die 
Abstandsregeln der Hessischen Bauordnung, beim Bau von Doppelhäusern und von Hausgruppen über zwei oder meh-
rere Grundstücke darf auf die Grenze gebaut werden.

[1.8] Technische Aufbauten: Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen durch nutzungs- und 
technikbedingte Anlagen (z.B. Ent- und Belüftungsanlagen, Anlagen der solaren Energiegewinnung, Aufzugsanlagen, 
Antennen, Schornsteine) bis zu einer Höhe von max. 2,00 Meter überschritten werden.

[1.19] Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist dem Stillgewässer "Diemeltalsperre" zuzuführen, sofern dem 
weder wasserwirtschaftliche noch -rechtliche Belange entgegenstehen. 

ANPFLANZUNGEN SO WIE BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNG UND FÜR DIE ERHALTUNG 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

[1.21] Anpflanzen: Bäume [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

[1.22] Anpflanzen: Sträucher [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

[1.6.3] Die zulässige Firsthöhe (FH) baulicher Anlagen beträgt 10,00 Meter. Die zulässige Traufhöhe (TH) baulicher Anlagen 
beträgt 9,00 Meter.

[1.7] Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen werden die erforderlichen Bezugspunkte wie folgt bestimmt:
[1.7.1] Die Firsthöhe (FH) beschreibt bei geneigten Dächern den Abstand zwischen der Oberkante Fertigfußboden des Erdge-

schosses (OKFF) und der Oberkante (OK) der Dachhaut des Firstes.

[1.7.2] Die Traufhöhe (TH) beschreibt bei geneigten Dächern den Abstand zwischen der Oberkante Fertigfußboden des Erdge-
schosses (OKFF) und dem Schnittpunkt an der Schnittlinie Außenwand mit der Oberkante (OK) der Dachhaut.

[1.6.2] Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Garagengeschosse sind auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht 
anzurechnen.

Stellung baulicher Anlagen, hier Firstrichtung [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][1.11] 

[2.2] Die Außenwandflächen der baulichen Anlagen sind als Putzflächen in der gedeckter Farbgebung, Glasflächen oder 
als Holzfassade auszuführen. Für die Gestaltung der Außenwandflächen von Staffelgeschossen sind ausschließlich 
die Materialien Holz und Glas zulässig. Untergeordnete Flächen können bis zu 20 Prozent der Außenwandfläche mit 
anderen Materialien gestaltet werden.

BEGRÜNUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SO WIE DIE NUTZUNG, GESTALTUNG UND BE-
PFLANZUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[2.3] Mindestens 20 Prozent der privaten Grünflächen sind mit nachfolgend aufgeführten Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen. Die in der Planzeichnung festgesetzten Anpflanzungen können auf diese Pflanzbestimmung angerechnet 
werden. 

[2.4] Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 20/24 Zentimeter, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 16/18 Zentimeter in 1,00 Meter Höhe über dem Erdboden aufweisen. 

[2.5] Die neu anzulegenden Böschungen sind mit bodendeckenden Pflanzen zu begrünen.

[2.6] Vertikale Fassadenabschnitte ohne Öffnungen ab 6,00 Meter Breite sind mindestens zu 50 Prozent mit Rank- bzw. 
Kletterpflanzen dauerhaft zu beranken und dauerhaft zu erhalten. Es ist eine Pflanze (s. Pflanzliste) je 2,00 laufende 
Meter Fassadenlänge zu pflanzen.

[2.7] Die Dachflächen von Gebäuden und sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer stand-
ortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens acht 
Zentimeter betragen. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen und technische Aufbauten, soweit 
sie gemäß anderer Festsetzungen auf der Dachfläche zulässig sind. Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrü-
nung gilt nicht für Photovoltaikanlagen. 

[2.8] Für die Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfreiflächen sind standortgerechte und einheimische Laubgehlöze o-
der Obstbäume einheimischer Arten zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Die Verwendung von Nadelgehölzen ist 
nicht zulässig. Abgängige Gehölze sind grundsätzlich zu ersetzen. Es werden folgende Arten vorgeschlagen (Pflanz-
liste):

Kleinkronige Bäume:
•  Acer campestre (Feld-Ahorn)
•  Prunus avium (Vogelkirsche)
•  Sorbus aucuparia (Eberesche)
•  Standortgerechte Obstbäume in diversen Sorten

Großkronige Bäume:
•  Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
•  Acer pseudo-platanus (Berg-Ahorn)
•  Carpinus betulus (Hainbuche)
•  Fagus sylvatica (Buche)
•  Fraxinus excelsior (Esche)
•  Quercus petraea (Trauben-Eiche)
•  Quercus robur (Stiel-Eiche)
•  Tilia cordata (Winter-Linde)

Sträucher:
•  Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
•  Corylus avellana (Hasel)
•  Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
•  Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
•  Prunus spinosa (Schlehe)
•  Rosa arvensis (Feld-Rose)
•  Rubus ideaus (Himbeere)
•  Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
•  Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Kletterpflanzen:
•  Parthenocissus tricuspidata (Wilder Wein)
•  Clematis (Waldrebe)
•  Rosa wichuraiana (Kletterrosen)

GESTALTUNG DER STANDFLÄCHEN FÜR ABFALLBEHÄLTNISSE [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[2.9] Die Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind so mit Bauteilen oder lebenden Hecken zu umgeben, dass sie 
von öffentlichen Verkehrsflächen nicht einzusehen sind. Die Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind so zu 
gestalten, dass sie sich in die bauliche Gestaltung der Umgebung einfügen.

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl Gesamthöhe

Traufhöhe Firsthöhe
Dachform und zulässige Dachneigung

Bodendeckende Pflanzen:
•  Acer campestre (Feld-Ahorn)
•  Prunus avium (Vogelkirsche)
•  Sorbus aucuparia (Eberesche)
•  Standortgerechte Obstbäume in diversen Sorten

[1.27] 

[1.28] Interpolation der Höhenpunkte (Urgelände)

197,38
Bestand der Höhe in Meter über NHN

400.5

399.5

400

[4.6] AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Ge-
meindevertretung übereinstim mt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten wurden. 

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)
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